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                Die Lageberichte des Auswärtigen Amts sind Grundlage für fast alle Asylverfahren vor deutschen Verwaltungsgerichten. Sie sind nicht öffentlich zugänglich und als Verschlusssache eingestuft. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge weist Anwält:innen sogar auf eine mögliche Strafbarkeit hin, sollten sie die Berichte weitergeben. Deswegen sorgen wir jetzt gemeinsam mit Pro Asyl selbst für Transparenz.

                
                    
                        
           Diese Anfrage wurde als Teil der Kampagne „Lageberichte des Auswärtiges Amts“ gestellt.
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                      in geschwärzter Fassung freigegeben AUSWARTIGE,S AMT Gz: 508-5i6.80/3 ARM VS-NfD                                                                 Berlin, 25.7.2022 Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Armenien (Stand: Mai2022) 1. Auftrag: Das Auswärtige Amt erstellt Lageberichte in Erfiillung seiner Pflicht zur Rechts- und Amtshilfe gegenüber Behörden ur,d Gerichten des Bundes und der Länder (Aft.35 Abs. 1 GG, §§ i4, 99 Abs. 1 VwGO). Insoweit wird auf die Entscheidung des BVerfG vom 14.05.1996 (BVerfGE94,1l5) zu sicheren Herkunftsstaaten besonders hingewiesen, in der es heißt: ,,Angesichts der Tatsache, dass die Verfassung dem Gesetzgeber die Einschcitzung von Auslandssachverhalten adgibt ( ), fallt gerade den Auslandsvertretungen eine Verantworlung zu, die sie zu besonderer Sordalt bei der Abfassung ihrer einschlc)gigen Berichte verpflichtet, die diese sowohl fir den Gesetzgeber wie .für die Exekutive eine w e s entl ic he Ent s c he idun gs hilfe b ilden. " 2. Funktion: Lageberichte sollen vor allem dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und den Verwaltungsgerichten, aber auch den Innenbehörden der Länder als eine Entscheidungshilfe in Asyl- und Rückfiihrungsangelegenheiten dienen. In ihnen stellt das Auswär1ige Amt asyl- und abschiebungsrelevante Tatsachen und Ereignisse dar. Sie enthalten keine Wer{ungen oder rechtliche Schlussfolgerungen aus der tatsächlichen Lage. 3. Einstufung: Lageberichte sind als ,,Verschlusssache - Nur fiir den Dienstgebrauch" eingestuft. Nur dieses restriktive Weitergabeverfahren stellt sicher, dass die Berichte ohne Rücksichtnahme auf außenpolitische Interessen forrnulierl werden können. Die Schutzbedürftigkeit ist auch aus Gründen des Quellenschutzes und in Einzelftillen sogar im Interesse der persönlichen Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes geboten. Das Auswärtige Amt weist darauf hin, dass die Lageberichte nicht an Drilte, die selbst weder in einem anhängigen Verfahren beteiligt noch prozessbevollmächtigt sind, weitergegeben werden dürfen. Die unbefugte Weitergabe dieser Informationen durch verfahrensbevollmächtigte Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte stellt einen Verstoß gegen berufliches Standesrecht dar (§ 19 der Berufsordnung der Rechtsanwälte) und kann entsprechend geahndet werden. Das Auswärtige Amt hat keine Einwände gegen die Einsichtnahme in diesen Lagebericht bei Verwaltungsgerichten durch Prozessbevollmächtigte, wenn die Bevollmächtigung in einem laufenden Verfahren nachgewiesen ist. Aus Gründen der Praktikabilität beflirwoftet das Auswärtige Amt, dass die Einsichtnahme unabhängig von öftlicher und sachlicher Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts, bei dem der/die Prozessbevollmächtigte im Einzelfall Einsicht nehmen möchte, möglich ist. Eine Anfertigung von Kopien ist aus o. a. Geheimschutzgründen jedoch nicht moglich. Hierdurch kann der in § 3 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum materiellen Geheimschutz (Verschlusssachenanweisung - VSA) festgeschriebene Grundsatz ,,Kenntnis nur, wenn nötig" nicht mehr gewährleistet werden. Die Fertigung von Kopien dieser VS ist untersagt (§ 20 i. V. m. Anlage IV VSA). 4, ßrgänzende Auskünfte: Über die Lageberichte hinausgehende Anfragen von Behörden und Gerichten zu konkreten tatsächlichen Sachverhalten werden im Rahmen der Amtshilfe beantworlet. Die rechtliche Wertung obliegt dabei der ersuchenden Stelle. 5. Auskünfte zum ausländischen Recht: Es wird darauf hingewiesen, dass die Auskünfte zum ausländischen Recht unverbindlich erteilt werden und keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständi gkeit erheben. 6. Quellen: Bei der                   Erstellung des Lageberichts werden         u. a.    Informationen von Menschenrechtsgruppen, Nichtregierungsorganisationen (NROs), Oppositionskreisen, Rechtsanwälten, Botschaften von Paftnerstaaten, internationalen Organisationen, wie z. B. LNHCR oder IKRK, Regierungskreisen sowie abgeschobenen Personen herangezogen. Dadurch sowie durch stets mögliche @  Auswärtiges Amt 2022              -   Nicht zur Veröffentlichung bestimmt - Nachdruck verboten
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                      - 2 in geschwärzter Fassung fieigegeben schriftliche Stellungnahmen erhalten diese Organisationen die Möglichkeit, ihre Erkenntnisse zu den in den Lageberichten dargestellten Sachverhalten einzubringen. Für diesen Lagebericht wurden u. a. folgende Quellen vor Oft und in Deutschland herangezogen: Der Bericht beruht vorrangig auf Erkenntnissen, die die deutsche Auslandsveftretung in Armenien im Rahmen ihrer Kontakte und Recherchen sowohl in Eriwan als auch während zahlreicher Dienstreisen in alle Landesteile gewonnen hat. Insbesondere steht die Botschaft Eriwan in Kontakt mit Vertretern von LINHCR, UNICEF, Europarat und NROs sowie mit der EU-Delegation. Daneben wurden u. a. folgende Dokumente ausgewertet: .    Armenische und internationale Presse .    Human Rights Report in Armenia 2020: Helsinki Committee of Armenia and Open Society Foundation Armenia o    Amnesty International: Human Rights in Eastern Europe and Central Asia 2020 Armenia .    Iluman Rights Watch: World Report 2022 - Armenia .    Global Gender Gap Reporl2021" des ,,World Economic Forum" .    Freedom House: Armenia Country Report, Freedom in the World 2021 o    Transparency International: Corruption Perceptions Index 2021 o    EU Delegation: Update in view of the 35tr'session of the l]niversal Periodic Review (Geneva, 20 -31 January 2020) (Interner Bericht) .    Council of Europe/European Union: Strengthening the Health Care and Human Rights Protection in Prisons in Armenia (https://www.coe.int/en/web/yerevan/completed-projects) .    US-Regierungsseite: https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/armenia 7. Aktualität: Lageberichte berücksichtigen die dem Auswärtigen Amt bekannten Tatsachen und Ereignisse bis zu dem jeweils angegebenen Datum des Standes, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Die Aktualisierung der Lageberichte erfolgt in regelmäßigen Zeitabständen. Dabei geht das Auswärtige Amt auch Hinweisen auf evtl. in den Lageberichten enthaltene inhaltliche Unrichtigkeiten nach. Bei einer gravierenden, plötzlich eintretenden Veränderung der Lage erstellt das Auswärtige Amt in der Regel einen Ad-hoc-Bericht. Bei Anhaltspunkten für eine Veränderung der Lage, die den Empftingerinnen und Empl?ingern bekannt geworden sind, steht das Auswärtige Amt darüber hinaus fiir Auskünfte zur Verftigung. 8. Wechselkurs: Geldbeträge sind grundsätzlich in der Landeswährung       AMD aufgeführt. Zum Stichtag 15.02.2022 galt folgender Wechselkurs: 1 EUR: 543,87 AMD Es ist beabsichtigt, den Bericht jährlich zu aktualisieren. @  Auswärtiges Amt 2022        - Nicht zur Veröffentlichung bestimmt - Nachdruck verboten
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                      - 3 in geschwdrztet Fassung lreigegeben Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung                                                                                           -.........4 I. Allgemeine politische Lage                                                                             ....'.....5 1. Überb1ick...............                                                                ..................5 2. Betätigungsmöglichkeiten von Menschenrechtsorganisationen... '..................6 3. Rolle und Arbeitsweise der Sicherheitsbehörden und des Militars...................................6 II. Asylrelevante Tatsachen.                                                                          .....-.-.....7 1. Staatliche Repressionen...........                                                      ....-...'.........7 1.1 Politische Opposition                                                                            ........7 1.2 Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, Meinungs- und Pressefreiheit.................7 1.3 Minderheiten.......                                                                      .............. 8 1.5 Strafuerfolgungs- oder    Strafzumessungspraxis                                ...........'........'.9 1.6 Militärdienst..........                                                                    ............ 9 1.7 Handlungen gegen Kinder                                                            ......'......... 11 1.8 Geschlechtsspezifische Verfolgung                         .....;............   .'...........'.'.'..     11 1.9 Exilpolitische Aktivitäten                                                        .................     13 2. Repressionen Dritter ... ..... ... ... ..                                                               ... .. ....  ....... 1 3 3. Ausweichmöglichkeiten.........                                                         ......'..'.......     13 4. Konfliktregionen...                                                                    .................     13 IIL Menschenrechtslage...............                                                      ....................     15 1. Schutz der Menschenrechte in der Verfassung                                                     .......... 15 2. Folter....                                                                              ................ 15 3. Todesstrafe.............                                                                ....'.........'. 16 4. Sonstige menschenrechtswidrige Handlungen.............                                    ......'........ 16 Haftbedingungen                                                                                           ....' 16 5. Lage ausländischer Flüchtlinge.............                                         ...............'.... 16 6.Lage der Binnenflüchtlinge aus Berg-Karabach                                                          .......17 IV. Rückkehrfragen                                                                                           ......17 1 . Situation fiir Rückkehrerinnen und Rückkehrer        .. .. .. ...                     ... ......... .. .. ' 1 8 1.1 Grundversorgung                                                                          ............ 18 1.2 Rückkehr und Reintegrationsprojekte im Herkunftsland                                              .".. 18 1.3 Medizinische Versorgung...............                                         .................... 19 2. Behandlung von Rückkehrerinnen und Rückkehrern.......                                          ...'.......20 4.  Abschiebewege                                                                    ....................-.21 4.l.Medizinische Beratung nach Einreise am Flughafen                                         ...............21 V. Sonstige Erkenntnisse über asyl- und abschieberechtlich relevante Vorgänge.. .................22 1. Echtheit der Dokumente..........                                                        ................22 I.2 Zugang zu gefülschten     Dokumenten...........                                                ........22 2. Meldewesen und Register....                                                         ....................22 3. Zustellungen.........                                                                  .................22 4. Feststellung der Staatsangehörigkeit                                                                 .......23 5. Ausreisekontrollen und Ausreisewege                                               ........-.............23 5.1. Ausreisekontro11en...............                                                       ............23 5.2. Ausreisewege                                                                     .................23 O Auswärtiges Amt 2022       - Nicht zur Veröffentlichung bestimmt - Nachdruck verboten
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                      - 4 in geschwärzter Fassung freigegeben Zusammenfassung hat Paschinjan mit seiner Partei ,,Civil Contract" die vorgezogenen Neuwahlen am20. Juni202l mit absoluter Mehrheit (.ca. 54oÄ der Stimmen) gewonnen. Er führt eine Ein-Parteien-Regierung. lPremierminister Paschinjan hatte bereits bei Amtsantritt 2018             Überarbeituns der Verfassung a O Auswärtiges Amt 2022    - Nicht zur Veröffentlichung bestimmt  - Nachdruck verboten
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                      - 5 in geschwärzter Fassung freigegeben I. Allgemeine politische Lage 1. Überblick Seit Wiedererlangung der Eigenstaatlichkeit am 21. September l99l findet in Armenien ein umfangreicher Reformprozess auf politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene statt hin zu einem demokratisch, rechtstaatlich und marktwirtschaftlich strukturierten Staat. Nach den ersten freien und fairen Parlamentswahlen vom 9. Dezember 2018 haben die OSZE- Wahlbeobachter auch den Parlamentswahlen vom 20. Juni 2021 übereinstimmend bescheinigt, dass es sich um freie und faire Wahlen gehandelt hat. Die politische Landschaft wurde bis Mai 2018 von der ,,Republikanischen Parlei Armeniens" dominiert. Seit den Wahlen vom 20. Iuni 2021 ist sie als Teil des Wahlbündnisses ,,Habe die Ehre" wieder im Parlament vertreten. wo sie zusammen mit dem Wahlbündnis ,.Armenien" die Opposition bildet. Die Regierungspartei ,.Civil Contract" von Premier Paschinjan ist aus den Wahlen vom 20. Juni 2021 als stärkste Partei hervorgegangen. Sie erreichte mit 54Yo der abgegebenen Stimmen die absolute Mehrheit, verfehlte allerdings die 213 Mehrheit, die für Verfassungsänderungen notwendig ist. Den 71 Sitzen der Regierungspartei stehen 29 Sitze von,,Armenicn" und 6 Sitze von,,Habe die Ehre" sowie ein fraktionsloser Abgeordneter in der 1O7-köpflgen Nationalversammlung gegenüber. Die im Dezember 2015 per Referendum gebilligte Verfassungsreform zielt auf den [-lmbau von einer semi-präsidialen in eine parlamentarische Demokratie ab und ist inzwischen umgesetzt. Die Anderungen betreffen u. a. eine Ausweitung des Grundrechte-Katalogs sowie die weitere Stärkung des Parlaments (auch der Opposition). Das Amt des Staatspräsidenten wurde im Wesentlichen auf repräsentative Aufgaben reduziert, gleichzeitig die Rolle des Premierministers und des Parlaments sestärkt. Die Unabhängigkeit der Gerichte und der Richter ist in Art. 162 und 164 der Verfassung verankefi. Die Verfassung von 2015 hat die bisher weitreichenden Ko                  .enzen des ten bei der Ernennung von Richtern reduziert. Verfahrensgrundrechte wie rechtliches Gehör, faires Gerichtsverfahren und Rechtshilfe werden laut Verfassu         'ährt (Artikel 61, 63 und 64 der Verfassun Das zivil- und strafrechtliche Gerichtssystem besteht aus drei Instanzen; daneben existieren eine Verwaltungsgerichtsbarkeit und das Verfassungsgericht. O Auswtirtiges Amt 2022     - Nicht zur Veröffentlichung bestimmt   - Nachdruck verboten
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                      - 6 in geschwärzter Fassung freigegeben Der Kreis der Antragsberechtigten vor dem Verfassungsgericht wurde bereits im Rahmen der 2005 durchgefiihrten Verfassungsänderungen erweitert: Jeder Bürger ist in Fällen, die höchstinstanzlich entschieden wurden, antragsberechtigt. Der vom Parlament gewählte und als unabhängige Institution in der Verfassung verankerte Menschenrechtsve               in der Öffentlichkeit auch ..Om              n ftir Menschen- Rechte" genannt Kompetenzen der Ombudsperson wurden im Jahr 2016 durch ein eigenes Gesetz erweitert. Nach dem      Korruptionswahrnehmungsindex        2021 von     Transparency International hat Armenien einen neuerlichen Sprung nach vorne gemacht und erreichte die 58. Stelle von i 80 Ländern (2019: 77. Stelle). Im November 2019 wurde vom Parlament eine neue Kommission zur Vorbeugung von Korruption gewählt. Die Regierung hat im Jahr 2021 eine Sonderermittlungsbehörde flir Korruptionsbekämpfung eingerichtet. 2. Betätigungsmöglichkeiten von Menschenrechtsorganisationen 3. Rolle und Arbeitsweise der Sicherheitsbehörden und des Militärs Polizei und Nationaler Sicherheitsdienst (NSD) sind direkt dör Regierung unterstellt. Ein Innenministerium gibt es nicht. Die Aufgaben beider Organe sind voneinander abgegrenzt: So ist für die Wahrung der nationalen Sicherheit sowie für den Nachrichtendienst und Grenzschutz der Nationale Sicherheitsdienst zuständie. dessen Beamte auch Verhaftunsen durchführen dürfen. @  Auswärtiges Amt 2022   - Nicht zur Veröffentlichung bestimmt - Nachdruck verboten
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                      - 7 in geschwärzter Fassung freigegeben II. Asylrelevante Tatsachen 1. Staatliche Repressionen Dem Auswärligen Amt sind keine systematischen Misshandlungen, Verhaftungen oder willkürlichen Handlungen der Staatsorgane gegenüber Personen oder bestimmten Personen- gruppen wegen ihrer Rasse, Religion oder Nationalität bekannt. Es sibt keine         matischen Folte 1.1 Politische Opposition Sowohl die Oppositionsparteien als auch die außerparlamentarische Opposition können sich frei äußern. Behinderungen und Ungleichbehandlungen der Oppositionsparteien durch die Behörden, z. B. bei Demonstrationen oder Wahlen, kommen nicht mehr vor. 1.2 Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, Meinungs- und Pressefreiheit Die Verfassung (Art. 44) garantiert das Recht auf Organisation von und Teilnahme              an ,,friedlichen und nicht bewaffneten" Versammlungen. Das Versammlung§€gqglz gn§p4cht EU- und anderen internationalen Standara.. Die    Massendemonstrationen         April/Mai 2018 verliefen friedlich. Die Vereinigungsfreiheit hat Verfassun                                       ung sqtspricht im Wesentlichen internationalen Standards.                                               Das Recht auf Streik gilt nicht uneingeschränkt. Bestimmten Be                z. B. Polizei) ist das Recht verwehrt, Gewerkschaften beizutreten. Art. 47 der Verfassung schützt die Freiheit der Meinung, Information, Medien und anderer Informationsmittel. Seit der ,,Samtenen Revolution" 2018 sind keine von den Behörden ausgehenden gewalttätigen Zwischenfülle sesen Journalist*innen       istriert worden. Journalist*innen @ Auswärtiges Amt 2022 -Nicht zur Veröffentlichung bestimmt      - Nachdruck verboten
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                      - 8 in geschwärzter Fassung freigegeben sind - außer in Fällen schwerer Straftaten - nicht verpflichtet, vertrauliche Quellen offen zu legen. Das Fernsehen ist nach wie vor das am weitesten verbreitete Informationsmedium. Printmedien genießen große Unabhängigkeit, haben jedoch          - insbesondere außerhalb der Hauptstadt  * ein wesentlich kleineres Publikum als die elektronischen Medien. Internetseiten, sind frei zugänglich. Die Verbr.eitun                           verzeichnet ein kontinuierliches Wachstum. entwickeln sich die sozialen Medien zur bevorzugten alternativen Informationsquelle v. a. für die                              ,evölkerung Bevölke Internationale Medienrepräsentanten arbeiten frei. Die erhältlichen ausländischen Zeitungen und Zeitschriften werden nicht zensierl. 1.3 Minderheiten - Es gibt keine diskriminierende Gesetzgebung in Bezug auf Ethnie, Religion, Nationalität oder Zugehörigkeil zu einer bestimmten sozialen Gruppe. Die Bevölkerung setzt sich aus ca. 96 % armenischen Volkszugehörigen und ca. 4                oÄ Angehörigen von Minderheiten zusammen. Die Volkszugehörigkeit wird in armenischen Reisepässen nur eingetragen, wenn der Passinhaber/die Passinhaberin dies beantragt. Den vier größten Minderheitengruppen Jesid*innen, Russ*innen, Kurd*innen                    und Assyrer+innen - steht nach der Verfassung bzw. dem Wahlgesetz jeweils ein Parlamentssitz zu. Die Verfassung garantiert nationalen Minderheiten das Recht, ihre kulturellen Traditionen und ihre Sprache zu bewahren, in der sie u. a. studieren und veröffentlichen dürfen. Zugleich verpflichtet ein Gesetz alle Kinder zu einer Schulausbildung in armenischer Sprache. An einigen armenischen Schulen in Gegenden mit jesidischer Bevölkerung (derzeit in 23 Dörfern) wird auch Unterricht in Jesidisch erteilt. Die hierfi.ir seit 2005 vorhandenen Lehrbücher beziehen sich auf die jesidische Sprache und Literatur, stehen allerdings nur flir die Jahrgangsstufen 1 - 6, also Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren. zur Verfligung. Angehörige der jesidischen Minderheit berichteten in der Vergangenheit immer wieder über Diskriminierungen. Nach Erkenntnissen des Auswärtigen Amts sind aber weder Jesid*innen noch andere MinderheitenZiel systematischer und zielgerichteter staatlicher Repressionen. Nach gewaltsamen Ausschreitungen gegen Armenierinnen und Armenier in Aserbaidschan im zeitlichen Zusammenhang mit dem Bergkarabach-Konflikt und dem Zerfall der Sowjetunion flüchtete bis Ende 1988 der überwiegende Teil der in Armenien lebenden aserbaidschanischen Bevölkerung (damals die größte Minderheitengruppe). Heute leben nur wenige aserbaidschanische Volkszugehörige in Armenien, meist Ehepartner oder Abkömmlinge gemischter Ehen. Diese besitzen die armenische Staatsangehörigkeit, die Mehrzahl hat auch @ Auswärtiges Amt 2022   - Nicht zur Veröffentlichung   bestimmt  - Nachdruck verboten

                      
                        
                          
                        
                        [image: 8]
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      - 9 in geschwärzter Fassung freigegeben armenische Familiennamen angenommen. 1.4 Religionsfreiheit Die Religionsfreiheit ist verfassungsrechtlich garantiert (Art. 41) und darf nur durch Gesetz und nur soweit eingeschränkt werden, wie dies flir den Schutz der staatlichen und öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, Gesundheit und Moral notwendig ist. Nach    Art. 17 der Verfassung wird        zudem die Freiheit der Tätigkeit von religiösen Organisationen garantiert. Es gibt keine verlässlichen Angaben zum Anteil religiöser oÄ Minderheiten an der Gesamtbevölkerung; Schätzungen zufolge machen sie weniger als 5 aus. Religionsgemeinschaften sind nicht verpflichtet, sich registrieren zu lassen. Religiöse Organisationen mit mindestens 200 Anhänger*innen können sich jedoch amtlich registrieren lassen und dürfen dannZeitungen und Zeitschriften mit einer Auflage von mehr als 1.000 Exemplaren veröffentlichen, regierungseigene Gelände nutzen, Fernseh- oder Radio- e senden und als Organisation Besucher*innen aus dem Ausland einladen. Bekehrungen durch religiöse Minderheiten sind zwar gesetzlich verboten; missionarisch aktive Glaubensgemeinschaften wie die Zeugen Jehovas oder die Mormonen sind jedoch tätig und werden staatlich nicht behindert. Dies wird von offiziellen Vertretern der Zeugen Jehovas bestätigt; im Zusammenhang mit geplanten Veranstaltungen ihrer Glaubensgemeinschaft gibt es jedoch Berichte, wonach die Mietverträge gelegentlich kurzfristig gekündigt werden. Es soll einige wenige Muslime in Armenien geben, vor allem in Eriwan. Sie können ihren Glauben frei ausüben. In der Hauptstadt Eriwan gibt es eine in der Seelsorge aktive Moschee. 1. 5 Strafverfol gun gs- oder Strafzum essun  gs p raxis Einverständliche homosexuelle Handlungen                 unter   Erwachsenen sind seit der Strafrechtsreform von 2003 nicht mehr strafbar (zum gesellschaftlichen Druck siehe IL l.8.2). 1.6  Militärdienst Männer armenischer Staatsangehörigkeit unterliegen vom 18. bis zum 27. Lebensjahr der allgemeinen Wehrpflicht (24 Monate). Die Einberufung von Wehrdienstleistenden erfolgt @ Auswärtiges Amt 2022     - Nicht zur Veröffentlichung   bestimmt  - Nachdruck verboten
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                      - 10 in geschwärzter Fassung freigegeben jeweils im Frühjahr und im Herbst. Armenische Wehrdienstleistende wurden auch an der Waffenstillstandslinie (sog. ,,Line of Contact") um Bergkarabach eingesetzt; nach dem verlorenen Krieg von 2020 werden sie auch an der Grenze zu Aserbaidschan eingesetzt. Die Einberufung zu jährlichen Reserveübungen ist möglich. Männliche Armenier ab 16 Jahren sind zur Wehrregistrierung verpflichtet. Sofern sie sich im Ausland aufhalten und sich nicht vor dem Erreichen des 16. Lebensjahres aus Armenien abgemeldet haben, müssen sie zur Musterung nach Armenien zurückkehren; andernfalls darf ihnen kein Reisepass ausgestellt werden. Ein Reiseausweis zur Rückkehr nach Armenien kann jedoch bei der armenischen Botschaft beantragt werden. Nach der Musterung kann die Rückkehr ins Ausland erfolgen. Musterungen werden durch die Medizinische Kommission des Verteidigungsministeriums durchgeftihrt. Die Wehrtauglichkeit für den Militardienst wird auf Grundlage der gesetzlich festgelegten Liste von Krankheiten bestimmt. Auf Antrag besteht die Möglichkeit der Befreiung oder Zurückstellung vom Wehrdienst sowie der Ableistung eines militärischen oder zivilen Ersatzdienstes. Die Möglichkeit der Befreiung besteht in folgenden Fällen: -   Einzelkinder, deren Vater (Mutter) oder Bruder (Schwester) bei der Erfüllung von Dienstverpflichtungen zur Verteidigung der Republik Armenien umgekommen sind; -   Befreiung durch Regierungsbeschluss; -   Bereits abgeleisteter Militardienst   in  Streitkräften anderer Länder bei doppelter Staatsangehörigkeit. In  anderen Fällen gilt eine Zurückstellung vom Militärdienst aus sozialen Gründen (arbeitsunftlhige Eltern, mutterlose Kinder, zwei oder mehrere Kinder, Ehefrau mit Behinderungen der 1. oder 2. Kategorie, arbeitsunftihige Geschwister mit Behinderungen, Beschluss des Verteidigungsministeriums auf Grundlage der Stellungnahme der Gesundheitskommission) bis zum27. Lebensjahr. Fallen diese Gründe vor Vollendung des27. Lebensjahrs weg, ist der Wehrdienst abzuleisten. Bleiben die Gründe nach Vollendung des 27 . Lebensjahrs bestehen, muss sich der Betreffende als Reservist zur Verfligung halten und wird in Friedenszeiten nicht mehr eingezogen. Eine Zurückstellung aus Gesundheitsgründen ist ebenfalls möglich. Im Rahmen des Konze                Nation" wurde Ende 2017 das We                esetz novelliert. Stattdessen wurden zwei neue flexible Optionen für den Wehrdienst eingeflihrt. Das Programm ,,Jawohl" ermöglicht den Rekruten einen flexiblen Wehrdienst von insgesamt drei Jahren mit mehrmonatigen Unterbrechungen. Man wird u. a. an der Frontlinie eingesetzt. Im Anschluss erhalten die Rekruten ca. 9.000 Euro flir eine Existenzgründung sowie einen Wohnungskredit. Diese Regelung ist seit Dezember 201,7 in Kraft. Das Programm       ,Es ist mir eine Ehre"         erlaubt Hochschulstudenten, das Studium abzuschließen und erst dann als Offizier ihren Wehrdienst abzuleisten. Im Laufe des Studiums werden für diese Studenten Pflichtveranstaltungen im Militarinstitut organisiert. Diese Regelung trat im Mai20l8 in Kraft. Wehrpflichtige, die sich ihrer Wehrpflicht entzogen haben, werden strafrechtlich belangt. Nach der Vollendung des 27. Lebensjahres wurde früher ein faktischer Freikauf vom Wehrdienst über eine Ersatzzahlung durch das sogenannte ,,Freikaufsgesetz" der Republik Armenien vom 17.12.2003 ermöglicht. Dieses Gesetz trat am3l.l2.20l9 außer Kraft. O Auswärtiges Amt 2022     - Nicht zur Veröffentlichung   bestimmt  - Nachdruck verboten
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